




Die Rechtsgrundlagen für die Ausbildung und Praxis
der Sozialberatung und Sozialarbeit

Im „Sozialgesetzbuch“ (SGB) mit seinen zwölf Büchern ist das Recht der Sozialversicherungen
und der staatlichen Fürsorgeleistungen zusammengefasst. Um den praktischen Anforderun-
gen gerecht zu werden, enthält die vorliegende Ausgabe nicht nur den vollständigen Geset-
zestext jedes Sozialgesetzbuches, sondern darüber hinaus auch die relevanten Verordnungen
bzw. Nebenbestimmungen, ohne deren Beachtung eine rechtssichere Fallbearbeitung nicht
möglich ist. Abgedruckt sind diese Verordnungen jeweils im Anschluss an das jeweilige SGB.

Die Leitziffernsystematik am oberen Seitenrand funktioniert ganz einfach:

Die erste Zahl entspricht der Nummer des Sozialgesetzbuches

Die zweite Zahl entspricht der Nummer des Paragraphen, welcher die
Verordnungsermächtigung zum Erlass der Verordnung trägt

XII.28 RBEG: Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz

Unerlässlich für die Bearbeitung von Sozialversicherungs- bzw. Sozialleistungsfällen ist zudem
die Beschäftigung mit dem Sozialgerichtsgesetz, das wir Ihnen in Abschnitt XIV zur Verfügung
stellen.

Diese Textausgabe berücksichtigt das am 29. März 2011 verkündete „Gesetz zur Ermittlung
von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“:

Diese „Hartz IV-Reform“ führt zu umfangreichen Änderungen im SGB II, SGB XII, BKGG und
SGG; zu Folgeänderungen kommt es in nahezu allen sonstigen Büchern des SGB sowie in den
„SGB II-Verordnungen“. Neu aufgenommen ist das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (Lz.
XII.28); es ist die neue Grundlage zur Berechnung des Regelsatzes.

Weitere wichtige Änderungen, die zum Jahreswechsel in Kraft getreten sind:

§ Das „Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz)“ bezweckt Sparmaßnahmen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung und erhöht die Belastung der Versicherten (Anhebung des
Beitragssatzes und Einführung eines einkommensunabhängigen Zusatzbeitrages).

§ Das „Haushaltsbegleitgesetz“ führt unter anderem zu Einschnitten bei SGB II-Leistungen:
Der befristete Zuschlag (bisher § 24 SGB II) wurde zum 1. Januar 2011 gestrichen. Bei
Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende diente dieser der Abmilderung von
Härten infolge des Wegfalles der Arbeitslosenhilfe und der Verkürzung der Dauer des
Arbeitslosengeldbezuges. Ebenfalls gestrichen wurde die Rentenversicherungspflicht von
Arbeitslosengeld II-Empfängern; Zeiten des Arbeitslosengeld II-Bezugs werden nicht mehr
als Pflichtversicherungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt.
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§ Das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende“ setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Dezember 2007 bezüglich
der verfassungswidrigen Mischverwaltung um und regelt die Zusammensetzung, Aufgaben
und Zuständigkeiten der Jobcenter neu.

§ Das „Beschäftigungschancengesetz“ – geschaffen als arbeitsmarktpolitische Maßnahme
zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise – führt zur Verlängerung von diversen Förderinstru-
menten für ältere Arbeitnehmer und der Kurzarbeit.

Wir wünschen erfolgreiches Arbeiten mit „Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII“.

Ihr Walhalla Fachverlag
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Sozialgesetzbuch (SGB)
Erstes Buch (I)

– Allgemeiner Teil –
(SGB I)

Vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen

und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453)1)

Inhaltsübers icht

Artikel I
Allgemeiner Teil

Erster Abschnitt
Aufgaben des Sozialgesetzbuchs
und soziale Rechte

§1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs
§2 Soziale Rechte
§3 Bildungs- und Arbeitsförderung
§4 Sozialversicherung
§5 Soziale Entschädigung bei Gesund-

heitsschäden
§6 Minderung des Familienaufwands
§7 Zuschuß für eine angemessene Woh-

nung
§8 Kinder- und Jugendhilfe
§9 Sozialhilfe
§10 Teilhabe behinderter Menschen

Zweiter Abschnitt
Einweisungsvorschriften

Erster Titel
Allgemeines über Sozialleistungen
und Leistungsträger

§11 Leistungsarten
§12 Leistungsträger
§13 Aufklärung
§14 Beratung
§15 Auskunft
§16 Antragstellung

§17 Ausführung der Sozialleistungen

Zweiter Titel
Einzelne Sozialleistungen und zu-
ständige Leistungsträger

§18 Leistungen der Ausbildungsförderung
§19 Leistungen der Arbeitsförderung
§19a Leistungen der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende
§19b Leistungen bei gleitendem Übergang

älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand
§20 (weggefallen)
§21 Leistungen der gesetzlichen Kranken-

versicherung
§21a Leistungen der sozialen Pflegeversi-

cherung
§21b Leistungen bei Schwangerschaftsab-

brüchen
§22 Leistungen der gesetzlichen Unfallver-

sicherung
§23 Leistungen der gesetzlichen Renten-

versicherung einschließlich der Alters-
sicherung der Landwirte

§24 Versorgungsleistungen bei Gesund-
heitsschäden

§25 Kindergeld, Kinderzuschlag, Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe, Erzie-
hungsgeld und Elterngeld

§26 Wohngeld
§27 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
§28 Leistungen der Sozialhilfe

1) Am 1. Januar 2012 entfällt der Wortlaut des § 55 SGB I (Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes vom
7. Juli 2009, BGBl. I S. 1707).

I SGB I: Allgemeiner Teil Inhaltsübersicht

I
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§29 Leistungen zur Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen

Dritter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für alle
Sozialleistungsbereiche dieses Ge-
setzbuchs

Erster Titel
Allgemeine Grundsätze

§30 Geltungsbereich
§31 Vorbehalt des Gesetzes
§32 Verbot nachteiliger Vereinbarungen
§33 Ausgestaltung von Rechten und Pflich-

ten
§33a Altersabhängige Rechte und Pflichten
§33b Lebenspartnerschaften
§33c Benachteiligungsverbot
§34 Begrenzung von Rechten und Pflichten
§35 Sozialgeheimnis
§36 Handlungsfähigkeit
§36a Elektronische Kommunikation
§37 Vorbehalt abweichender Regelungen

Zweiter Titel
Grundsätze des Leistungsrechts

§38 Rechtsanspruch
§39 Ermessensleistungen
§40 Entstehen der Ansprüche
§41 Fälligkeit
§42 Vorschüsse
§43 Vorläufige Leistungen
§44 Verzinsung
§45 Verjährung
§46 Verzicht
§47 Auszahlung von Geldleistungen
§48 Auszahlung bei Verletzung der Unter-

haltspflicht

§49 Auszahlung bei Unterbringung
§50 Überleitung bei Unterbringung
§51 Aufrechnung
§52 Verrechnung
§53 Übertragung und Verpfändung
§54 Pfändung
§55 Kontenpfändung und Pfändung von

Bargeld
§56 Sonderrechtsnachfolge
§57 Verzicht und Haftung des Sonder-

rechtsnachfolgers
§58 Vererbung
§59 Ausschluß der Rechtsnachfolge

Dritter Titel
Mitwirkung des Leistungsberech-
tigten

§60 Angabe von Tatsachen
§61 Persönliches Erscheinen
§62 Untersuchungen
§63 Heilbehandlung
§64 Berufsfördernde Maßnahmen
§65 Grenzen der Mitwirkung
§65a Aufwendungsersatz
§66 Folgen fehlender Mitwirkung
§67 Nachholung der Mitwirkung

Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schluss-
vorschriften

§68 Besondere Teile dieses Gesetzbuches
§69 Stadtstaaten-Klausel
§70 Überleitungsvorschrift zum Verjäh-

rungsrecht
§71 Überleitungsvorschrift zur Übertra-

gung, Verpfändung und Pfändung

Inhaltsübersicht SGB I: Allgemeiner Teil I

I
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Artikel I
Allgemeiner Teil

Erster Abschnitt
Aufgaben des Sozialgesetzbuchs und

soziale Rechte

§1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs

(1) 1Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur
Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und
sozialer Sicherheit Sozialleistungen ein-
schließlich sozialer und erzieherischer Hilfen
gestalten. 2Es soll dazu beitragen,

– ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,

– gleiche Voraussetzungen für die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit, insbesondere
auch für junge Menschen zu schaffen,

– die Familie zu schützen und zu fördern,

– den Erwerb des Lebensunterhalts durch
eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen
und

– besondere Belastungen des Lebens, auch
durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden
oder auszugleichen.

(2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch
dazu beitragen, daß die zur Erfüllung der in
Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen
sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzei-
tig und ausreichend zur Verfügung stehen.

§2 Soziale Rechte

(1) 1Der Erfüllung der in § 1 genannten Auf-
gaben dienen die nachfolgenden sozialen
Rechte. 2Aus ihnen können Ansprüche nur
insoweit geltend gemacht oder hergeleitet
werden, als deren Voraussetzungen und In-
halt durch die Vorschriften der besonderen
Teile dieses Gesetzbuchs im einzelnen be-
stimmt sind.

(2) Die nachfolgenden sozialen Rechte sind
bei der Auslegung der Vorschriften dieses
Gesetzbuchs und bei der Ausübung von Er-
messen zu beachten; dabei ist sicherzustel-
len, daß die sozialen Rechte möglichst weit-
gehend verwirklicht werden.

§3 Bildungs- und Arbeitsförderung

(1) Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die
seiner Neigung, Eignung und Leistung ent-
spricht, hat ein Recht auf individuelle Förde-
rung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur
Verfügung stehen.

(2) Wer am Arbeitsleben teilnimmt oder teil-
nehmen will, hat ein Recht auf

1. Beratung bei der Wahl des Bildungswegs
und des Berufs,

2. individuelle Förderung seiner beruflichen
Weiterbildung,

3. Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines
angemessenen Arbeitsplatzes und

4. wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosig-
keit und bei Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers.

§4 Sozialversicherung

(1) Jeder hat im Rahmen dieses Gesetzbuchs
ein Recht auf Zugang zur Sozialversicherung.

(2) 1Wer in der Sozialversicherung versichert
ist, hat im Rahmen der gesetzlichen Kranken-,
Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung ein-
schließlich der Alterssicherung der Landwirte
ein Recht auf

1. die notwendigen Maßnahmen zum
Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und
zur Wiederherstellung der Gesundheit und
der Leistungsfähigkeit und

2. wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit,
Mutterschaft, Minderung der Erwerbsfä-
higkeit und Alter.

2Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung ha-
ben auch die Hinterbliebenen eines Versi-
cherten.

§5 Soziale Entschädigung bei Gesund-
heitsschäden

1Wer einen Gesundheitsschaden erleidet, für
dessen Folgen die staatliche Gemeinschaft in
Abgeltung eines besonderen Opfers oder aus
anderen Gründen nach versorgungsrechtli-
chen Grundsätzen einsteht, hat ein Recht auf

1. die notwendigen Maßnahmen zur Erhal-
tung, zur Besserung und zur Wiederher-

I SGB I: Allgemeiner Teil §§ 1–5

I
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stellung der Gesundheit und der Leis-
tungsfähigkeit und

2. angemessene wirtschaftliche Versorgung.

2Ein Recht auf angemessene wirtschaftliche
Versorgung haben auch die Hinterbliebenen
eines Beschädigten.

§6 Minderung des Familienaufwands
Wer Kindern Unterhalt zu leisten hat oder
leistet, hat ein Recht auf Minderung der da-
durch entstehenden wirtschaftlichen Belas-
tungen.

§7 Zuschuß für eine angemessene
Wohnung

Wer für eine angemessene Wohnung Auf-
wendungen erbringen muß, die ihm nicht
zugemutet werden können, hat ein Recht auf
Zuschuß zur Miete oder zu vergleichbaren
Aufwendungen.

§8 Kinder- und Jugendhilfe

1Junge Menschen und Personensorgeberech-
tigte haben im Rahmen dieses Gesetzbuchs
ein Recht, Leistungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe in Anspruch zu nehmen. 2Sie sollen
die Entwicklung junger Menschen fördern
und die Erziehung in der Familie unterstützen
und ergänzen.

§9 Sozialhilfe

1Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräf-
ten seinen Lebensunterhalt zu bestreiten
oder in besonderen Lebenslagen sich selbst
zu helfen, und auch von anderer Seite keine
ausreichende Hilfe erhält, hat ein Recht auf
persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die sei-
nem besonderen Bedarf entspricht, ihn zur
Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben
in der Gemeinschaft ermöglicht und die Füh-
rung eines menschenwürdigen Lebens si-
chert. 2Hierbei müssen Leistungsberechtigte
nach ihren Kräften mitwirken.

§10 Teilhabe behinderter Menschen
Menschen, die körperlich, geistig oder see-
lisch behindert sind oder denen eine solche
Behinderung droht, haben unabhängig von
der Ursache der Behinderung zur Förderung
ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtig-

ten Teilhabe ein Recht auf Hilfe, die notwen-
dig ist, um
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseiti-

gen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit
oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten sowie den vor-
zeitigen Bezug von Sozialleistungen zu
vermeiden oder laufende Sozialleistungen
zu mindern,

3. ihnen einen ihren Neigungen und Fähig-
keiten entsprechenden Platz im Arbeitsle-
ben zu sichern,

4. ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft und
eine möglichst selbständige und selbstbe-
stimmte Lebensführung zu ermöglichen
oder zu erleichtern sowie

5. Benachteiligungen auf Grund der Behin-
derung entgegenzuwirken.

Zweiter Abschnitt
Einweisungsvorschriften

Erster Titel
Allgemeines über Sozialleistungen und

Leistungsträger

§11 Leistungsarten
1Gegenstand der sozialen Rechte sind die in
diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-,
Sach- und Geldleistungen (Sozialleistungen).
2Die persönliche und erzieherische Hilfe ge-
hört zu den Dienstleistungen.

§12 Leistungsträger
1Zuständig für die Sozialleistungen sind die in
den §§ 18 bis 29 genannten Körperschaften,
Anstalten und Behörden (Leistungsträger).
2Die Abgrenzung ihrer Zuständigkeit ergibt
sich aus den besonderen Teilen dieses Ge-
setzbuchs.

§13 Aufklärung
Die Leistungsträger, ihre Verbände und die
sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten
öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind

§§ 6–13 SGB I: Allgemeiner Teil I

I
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verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit
die Bevölkerung über die Rechte und Pflich-
ten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären.

§14 Beratung

1Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz-
buch. 2Zuständig für die Beratung sind die
Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte
geltend zu machen oder die Pflichten zu er-
füllen sind.

§15 Auskunft

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen,
die Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und der sozialen Pflegeversicherung
sind verpflichtet, über alle sozialen Angele-
genheiten nach diesem Gesetzbuch Auskünf-
te zu erteilen.

(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die
Benennung der für die Sozialleistungen zu-
ständigen Leistungsträger sowie auf alle
Sach- und Rechtsfragen, die für die Aus-
kunftsuchenden von Bedeutung sein können
und zu deren Beantwortung die Auskunfts-
stelle imstande ist.

(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet,
untereinander und mit den anderen Leis-
tungsträgern mit dem Ziel zusammenzuar-
beiten, eine möglichst umfassende Aus-
kunftserteilung durch eine Stelle sicherzu-
stellen.

(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung können über Möglichkeiten zum
Aufbau einer nach § 10a oder Abschnitt XI
des Einkommensteuergesetzes geförderten
zusätzlichen Altersvorsorge Auskünfte ertei-
len, soweit sie dazu im Stande sind.

§16 Antragstellung

(1) 1Anträge auf Sozialleistungen sind beim
zuständigen Leistungsträger zu stellen. 2Sie
werden auch von allen anderen Leistungsträ-
gern, von allen Gemeinden und bei Personen,
die sich im Ausland aufhalten, auch von den
amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik
Deutschland im Ausland entgegengenom-
men.

(2) 1Anträge, die bei einem unzuständigen
Leistungsträger, bei einer für die Sozialleis-
tung nicht zuständigen Gemeinde oder bei
einer amtlichen Vertretung der Bundesrepub-
lik Deutschland im Ausland gestellt werden,
sind unverzüglich an den zuständigen Leis-
tungsträger weiterzuleiten. 2Ist die Sozialleis-
tung von einem Antrag abhängig, gilt der
Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem
er bei einer der in Satz 1 genannten Stellen
eingegangen ist.

(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, da-
rauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare und
sachdienliche Anträge gestellt und unvoll-
ständige Angaben ergänzt werden.

§17 Ausführung der Sozialleistungen

(1) Die Leistungsträger sind verpflichtet, da-
rauf hinzuwirken, daß

1. jeder Berechtigte die ihm zustehenden So-
zialleistungen in zeitgemäßer Weise, um-
fassend und zügig erhält,

2. die zur Ausführung von Sozialleistungen
erforderlichen sozialen Dienste und Ein-
richtungen rechtzeitig und ausreichend zur
Verfügung stehen,

3. der Zugang zu den Sozialleistungen mög-
lichst einfach gestaltet wird, insbesondere
durch Verwendung allgemein verständli-
cher Antragsvordrucke und

4. ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei
von Zugangs- und Kommunikationsbarrie-
ren sind und Sozialleistungen in barriere-
freien Räumen und Anlagen ausgeführt
werden.

(2) 1Hörbehinderte Menschen haben das
Recht, bei der Ausführung von Sozialleistun-
gen, insbesondere auch bei ärztlichen Unter-
suchungen und Behandlungen, Gebärden-
sprache zu verwenden. 2Die für die Sozial-
leistung zuständigen Leistungsträger sind
verpflichtet, die durch die Verwendung der
Gebärdensprache und anderer Kommunikati-
onshilfen entstehenden Kosten zu tragen;
§ 19 Abs. 2 Satz 4 des Zehnten Buches gilt
entsprechend.

(3) 1In der Zusammenarbeit mit gemeinnützi-
gen und freien Einrichtungen und Organisa-

I SGB I: Allgemeiner Teil §§ 14–17
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tionen wirken die Leistungsträger darauf hin,
daß sich ihre Tätigkeit und die der genannten
Einrichtungen und Organisationen zum Wohl
der Leistungsempfänger wirksam ergänzen.
2Sie haben dabei deren Selbständigkeit in
Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufga-
ben zu achten. 3Die Nachprüfung zweckent-
sprechender Verwendung bei der Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel bleibt unbe-
rührt. 4Im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis
zueinander aus den besonderen Teilen dieses
Gesetzbuchs; § 97 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und
Abs. 2 des Zehnten Buches findet keine An-
wendung.

Zweiter Titel
Einzelne Sozialleistungen und
zuständige Leistungsträger

§18 Leistungen der Ausbildungsförde-
rung

(1) Nach dem Recht der Ausbildungsförde-
rung können Zuschüsse und Darlehen für den
Lebensunterhalt und die Ausbildung in An-
spruch genommen werden.
(2) Zuständig sind die Ämter und die Landes-
ämter für Ausbildungsförderung nach Maß-
gabe der §§ 39, 40, 40a und 45 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes.

§19 Leistungen der Arbeitsförderung
(1) Nach dem Recht der Arbeitsförderung
können in Anspruch genommen werden:
1. Berufsberatung und Arbeitsmarktbera-

tung,
2. Ausbildungsvermittlung und Arbeitsver-

mittlung,
3. Leistungen zur

a) Vermittlungsunterstützung,
b) (weggefallen)
c) Förderung der Aufnahme einer Be-

schäftigung und einer selbständigen
Tätigkeit,

d) Förderung der Berufsausbildung und
der beruflichen Weiterbildung,

e) Förderung der Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben,

f) Eingliederung von Arbeitnehmern,

g) Förderung der Teilnahme an Transfer-
maßnahmen und Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen,

4. Wintergeld in Betrieben des Baugewerbes
und in Betrieben solcher Wirtschaftszwei-
ge, die von saisonbedingtem Arbeitsaus-
fall betroffen sind,

5. als Entgeltersatzleistungen Arbeitslosen-
geld, Teilarbeitslosengeld, Übergangs-
geld, Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld.

(2) Zuständig sind die Agenturen für Arbeit
und die sonstigen Dienststellen der Bundes-
agentur für Arbeit.

§19a Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende

(1) Nach dem Recht der Grundsicherung für
Arbeitsuchende können in Anspruch genom-
men werden

1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit,

2. Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts.

(2) 1Zuständig sind die Agenturen für Arbeit
und die sonstigen Dienststellen der Bundes-
agentur für Arbeit, sowie die kreisfreien
Städte und Kreise, soweit durch Landesrecht
nicht andere Träger bestimmt sind. 2In den
Fällen des § 6a des Zweiten Buches ist ab-
weichend von Satz 1 der zugelassene kom-
munale Träger zuständig.

§19b Leistungen bei gleitendem
Übergang älterer Arbeitnehmer in
den Ruhestand

(1) Nach dem Recht der Förderung eines
gleitenden Übergangs älterer Arbeitnehmer
in den Ruhestand können in Anspruch ge-
nommen werden:

1. Erstattung der Beiträge zur Höherversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und der nicht auf das Arbeitsent-
gelt entfallenden Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung für ältere Ar-
beitnehmer, die ihre Arbeitszeit verkürzt
haben.

2. Erstattung der Aufstockungsbeträge zum
Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit.
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(2) Zuständig sind die Agenturen für Arbeit
und die sonstigen Dienststellen der Bundes-
agentur für Arbeit.

§20 (weggefallen)

§21 Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung können in Anspruch ge-
nommen werden:

1. Leistungen zur Förderung der Gesundheit,
zur Verhütung und zur Früherkennung von
Krankheiten,

2. bei Krankheit Krankenbehandlung, insbe-
sondere
a) ärztliche und zahnärztliche Behand-

lung,
b) Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-

und Hilfsmitteln,
c) häusliche Krankenpflege und Haus-

haltshilfe,
d) Krankenhausbehandlung,
e) medizinische und ergänzende Leistun-

gen zur Rehabilitation,
f) Betriebshilfe für Landwirte,
g) Krankengeld,

3. bei Schwangerschaft und Mutterschaft
ärztliche Betreuung, Hebammenhilfe, sta-
tionäre Entbindung, häusliche Pflege,
Haushaltshilfe, Betriebshilfe für Landwir-
te, Mutterschaftsgeld,

4. Hilfe zur Familienplanung und Leistungen
bei durch Krankheit erforderlicher Sterili-
sation und bei nicht rechtswidrigem
Schwangerschaftsabbruch.

(2) Zuständig sind die Orts-, Betriebs- und
Innungskrankenkassen, die landwirtschaftli-
chen Krankenkassen, die Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See und die
Ersatzkassen.

§21a Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung

(1) Nach dem Recht der sozialen Pflegeversi-
cherung können in Anspruch genommen
werden:

1. Leistungen bei häuslicher Pflege:
a) Pflegesachleistung,
b) Pflegegeld für selbst beschaffte Pflege-

hilfen,
c) häusliche Pflege bei Verhinderung der

Pflegeperson,
d) Pflegehilfsmittel und technische Hilfen,

2. teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege,
3. Leistungen für Pflegepersonen, insbeson-

dere
a) soziale Sicherung und
b) Pflegekurse,

4. vollstationäre Pflege.
(2) Zuständig sind die bei den Krankenkassen
errichteten Pflegekassen.

§21b Leistungen bei Schwangerschafts-
abbrüchen

(1) Nach dem Fünften Abschnitt des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes können bei einem
nicht rechtswidrigen oder unter den Voraus-
setzungen des § 218a Abs. 1 des Strafge-
setzbuches vorgenommenen Abbruch einer
Schwangerschaft Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden.
(2) Zuständig sind die Orts-, Betriebs- und
Innungskrankenkassen, die landwirtschaftli-
che Krankenkasse, die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See und die Er-
satzkassen.

§22 Leistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Unfall-
versicherung können in Anspruch genommen
werden:
1. Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-

unfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren und zur
Ersten Hilfe sowie Maßnahmen zur Früh-
erkennung von Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren,

2. Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben und andere Leistungen
zur Erhaltung, Besserung und Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit sowie zur
Erleichterung der Verletzungsfolgen ein-
schließlich wirtschaftlicher Hilfen,
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3. Renten wegen Minderung der Erwerbsfä-
higkeit,

4. Renten an Hinterbliebene, Sterbegeld und
Beihilfen,

5. Rentenabfindungen,

6. Haushaltshilfe,

7. Betriebshilfe für Landwirte.

(2) Zuständig sind die gewerblichen und die
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten, die Gemeindeunfallversicherungsver-
bände, die Feuerwehr-Unfallkassen, die Ei-
senbahn-Unfallkasse, die Unfallkasse Post
und Telekom, die Unfallkassen der Länder
und Gemeinden, die gemeinsamen Unfall-
kassen für den Landes- und kommunalen
Bereich und die Unfallkasse des Bundes.

§23 Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung einschließlich der
Alterssicherung der Landwirte

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung einschließlich der Alterssi-
cherung der Landwirte können in Anspruch
genommen werden:

1. in der gesetzlichen Rentenversicherung:
a) Heilbehandlung, Leistungen zur Teilha-

be am Arbeitsleben und andere Leis-
tungen zur Erhaltung, Besserung und
Wiederherstellung der Erwerbsfähig-
keit einschließlich wirtschaftlicher Hil-
fen,

b) Renten wegen Alters, Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit und
Knappschaftsausgleichsleistung,

c) Renten wegen Todes,
d) Witwen- und Witwerrentenabfindun-

gen sowie Beitragserstattungen,
e) Zuschüsse zu den Aufwendungen für

die Krankenversicherung,
f) Leistungen für Kindererziehung.

2. in der Alterssicherung der Landwirte:
a) Heilbehandlung und andere Leistungen

zur Erhaltung, Besserung und Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit ein-
schließlich Betriebs- oder Haushaltshil-
fe,

b) Renten wegen Erwerbsminderung und
Alters,

c) Renten wegen Todes,
d) Beitragszuschüsse,
e) Betriebs- und Haushaltshilfe oder

sonstige Leistungen zur Aufrechterhal-
tung des Unternehmens der Landwirt-
schaft.

(2) Zuständig sind

1. in der allgemeinen Rentenversicherung
die Regionalträger, die Deutsche Renten-
versicherung Bund und die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See,

2. in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See,

3. in der Alterssicherung der Landwirte die
landwirtschaftlichen Alterskassen.

§24 Versorgungsleistungen bei Gesund-
heitsschäden

(1) Nach dem Recht der sozialen Entschädi-
gung bei Gesundheitsschäden können in An-
spruch genommen werden:

1. Heil- und Krankenbehandlung sowie an-
dere Leistungen zur Erhaltung, Besserung
und Wiederherstellung der Leistungsfä-
higkeit einschließlich wirtschaftlicher Hil-
fen,

2. besondere Hilfen im Einzelfall einschließ-
lich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben,

3. Renten wegen anerkannten Schädigungs-
folgen,

4. Renten an Hinterbliebene, Bestattungs-
geld und Sterbegeld,

5. Kapitalabfindung, insbesondere zur
Wohnraumbeschaffung.

(2) 1Zuständig sind die Versorgungsämter, die
Landesversorgungsämter und die orthopädi-
schen Versorgungsstellen, für die besonderen
Hilfen im Einzelfall die Kreise und kreisfreien
Städte sowie die Hauptfürsorgestellen. 2Bei
der Durchführung der Heil- und Krankenbe-
handlung wirken die Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung mit.
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§25 Kindergeld, Kinderzuschlag,
Leistungen für Bildung und
Teilhabe, Erziehungsgeld und
Elterngeld

(1) 1Nach dem Bundeskindergeldgesetz kann
nur dann Kindergeld in Anspruch genommen
werden, wenn nicht der Familienleistungs-
ausgleich nach § 31 des Einkommensteuer-
gesetzes zur Anwendung kommt. 2Nach dem
Bundeskindergeldgesetz können auch der
Kinderzuschlag und Leistungen für Bildung
und Teilhabe in Anspruch genommen wer-
den.

(2) 1Nach dem Recht des Erziehungsgeldes
kann grundsätzlich für jedes Kind Erzie-
hungsgeld in Anspruch genommen werden.
2Anspruch auf Elterngeld besteht nach dem
Recht des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes.

(3) Für die Ausführung des Absatzes 1 sind
die nach §7 des Bundeskindergeldgesetzes
bestimmten Stellen, für die Ausführung des
Absatzes 2 Satz 1 die nach § 10 des Bunde-
serziehungsgeldgesetzes bestimmten Stellen
und für die Ausführung des Absatzes 2 Satz 2
die nach § 12 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes bestimmten Stellen zustän-
dig.

§26 Wohngeld

(1) Nach dem Wohngeldrecht kann als Zu-
schuß zur Miete oder als Zuschuß zu den
Aufwendungen für den eigengenutzten
Wohnraum Wohngeld in Anspruch genom-
men werden.

(2) Zuständig sind die durch Landesrecht be-
stimmten Behörden.

§27 Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe

(1) Nach dem Recht der Kinder- und Jugend-
hilfe können in Anspruch genommen wer-
den:

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugend-
sozialarbeit und des erzieherischen Ju-
gendschutzes,

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in
der Familie,

3. Angebote zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege,

4. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
für seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche sowie Hilfe für junge Volljähri-
ge.

(2) Zuständig sind die Kreise und die kreis-
freien Städte, nach Maßgabe des Landes-
rechts auch kreisangehörige Gemeinden; sie
arbeiten mit der freien Jugendhilfe zusam-
men.

§28 Leistungen der Sozialhilfe
(1) Nach dem Recht der Sozialhilfe können in
Anspruch genommen werden:
1. Hilfe zum Lebensunterhalt,
1a. Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung,
2. Hilfen zur Gesundheit,
3. Eingliederungshilfe für behinderte Men-

schen,
4. Hilfe zur Pflege,
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozia-

ler Schwierigkeiten,
6. Hilfe in anderen Lebenslagen
sowie die jeweils gebotene Beratung und
Unterstützung.
(2) Zuständig sind die Kreise und kreisfreien
Städte, die überörtlichen Träger der Sozialhil-
fe und für besondere Aufgaben die Gesund-
heitsämter; sie arbeiten mit den Trägern der
freien Wohlfahrtspflege zusammen.

§29 Leistungen zur Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen

(1) Nach dem Recht der Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen können in
Anspruch genommen werden
1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-

on, insbesondere
a) Frühförderung behinderter und von Be-

hinderung bedrohter Kinder,
b) ärztliche und zahnärztliche Behand-

lung,
c) Arznei- und Verbandmittel sowie Heil-

mittel einschließlich physikalischer,
Sprach- und Beschäftigungstherapie,
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d) Körperersatzstücke, orthopädische und
andere Hilfsmittel,

e) Belastungserprobung und Arbeitsthe-
rapie,

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
insbesondere
a) Hilfen zum Erhalten oder Erlangen ei-

nes Arbeitsplatzes,
b) Berufsvorbereitung, berufliche Anpas-

sung, Ausbildung und Weiterbildung,
c) sonstige Hilfen zur Förderung der Teil-

habe am Arbeitsleben,

3. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft, insbesondere Hilfen
a) zur Entwicklung der geistigen und kör-

perlichen Fähigkeiten vor Beginn der
Schulpflicht,

b) zur angemessenen Schulbildung,
c) zur heilpädagogischen Förderung,
d) zum Erwerb praktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten,
e) zur Ausübung einer angemessenen Tä-

tigkeit, soweit Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben nicht möglich sind,

f) zur Förderung der Verständigung mit
der Umwelt,

g) zur Freizeitgestaltung und sonstigen
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,

4. unterhaltssichernde und andere ergänzen-
de Leistungen, insbesondere
a) Krankengeld, Versorgungskranken-

geld, Verletztengeld, Übergangsgeld,
Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihil-
fe,

b) Beiträge zur gesetzlichen Kranken-,
Unfall-, Renten- und Pflegeversiche-
rung sowie zur Bundesagentur für Ar-
beit,

c) Reisekosten,
d) Haushalts- oder Betriebshilfe und Kin-

derbetreuungskosten,
e) Rehabilitationssport und Funktionstrai-

ning,

5. besondere Leistungen und sonstige Hilfen
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen

am Leben in der Gesellschaft, insbesonde-
re am Arbeitsleben.

(2) Zuständig sind die in den §§ 19 bis 24, 27
und 28 genannten Leistungsträger und die
Integrationsämter.

Dritter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für alle Sozial-
leistungsbereiche dieses Gesetzbuchs

Erster Titel
Allgemeine Grundsätze

§30 Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs gel-
ten für alle Personen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Gel-
tungsbereich haben.
(2) Regelungen des über- und zwischenstaat-
lichen Rechts bleiben unberührt.
(3) 1Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er
eine Wohnung unter Umständen innehat, die
darauf schließen lassen, daß er die Wohnung
beibehalten und benutzen wird. 2Den ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo
er sich unter Umständen aufhält, die erken-
nen lassen, daß er an diesem Ort oder in die-
sem Gebiet nicht nur vorübergehend ver-
weilt.

§31 Vorbehalt des Gesetzes
Rechte und Pflichten in den Sozialleistungs-
bereichen dieses Gesetzbuchs dürfen nur be-
gründet, festgestellt, geändert oder aufgeho-
ben werden, soweit ein Gesetz es vorschreibt
oder zuläßt.

§32 Verbot nachteiliger
Vereinbarungen

Privatrechtliche Vereinbarungen, die zum
Nachteil des Sozialleistungsberechtigten von
Vorschriften dieses Gesetzbuchs abweichen,
sind nichtig.

§33 Ausgestaltung von Rechten und
Pflichten

1Ist der Inhalt von Rechten und Pflichten nach
Art oder Umfang nicht im einzelnen be-
stimmt, sind bei ihrer Ausgestaltung die per-
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sönlichen Verhältnisse des Berechtigten oder
Verpflichteten, sein Bedarf und seine Leis-
tungsfähigkeit sowie die örtlichen Verhält-
nisse zu berücksichtigen, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen. 2Dabei soll
den Wünschen des Berechtigten oder Ver-
pflichteten entsprochen werden, soweit sie
angemessen sind.

§33a Altersabhängige Rechte und
Pflichten

(1) Sind Rechte oder Pflichten davon abhän-
gig, daß eine bestimmte Altersgrenze erreicht
oder nicht überschritten ist, ist das Geburts-
datum maßgebend, das sich aus der ersten
Angabe des Berechtigten oder Verpflichteten
oder seiner Angehörigen gegenüber einem
Sozialleistungsträger oder, soweit es sich um
eine Angabe im Rahmen des Dritten oder
Sechsten Abschnitts des Vierten Buches han-
delt, gegenüber dem Arbeitgeber ergibt.
(2) Von einem nach Absatz 1 maßgebenden
Geburtsdatum darf nur abgewichen werden,
wenn der zuständige Leistungsträger fest-
stellt, daß
1. ein Schreibfehler vorliegt oder
2. sich aus einer Urkunde, deren Original vor

dem Zeitpunkt der Angabe nach Absatz 1
ausgestellt worden ist, ein anderes Ge-
burtsdatum ergibt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Geburts-
daten, die Bestandteil der Versicherungs-
nummer oder eines anderen in den Sozial-
leistungsbereichen dieses Gesetzbuchs ver-
wendeten Kennzeichens sind, entsprechend.

§33b Lebenspartnerschaften
Lebenspartnerschaften im Sinne dieses Ge-
setzbuches sind Lebenspartnerschaften nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz.

§33c Benachteiligungsverbot
1Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte
darf niemand aus Gründen der Rasse, wegen
der ethnischen Herkunft oder einer Behinde-
rung benachteiligt werden. 2Ansprüche kön-
nen nur insoweit geltend gemacht oder her-
geleitet werden, als deren Voraussetzungen
und Inhalt durch die Vorschriften der beson-

deren Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen
bestimmt sind.

§34 Begrenzung von Rechten und
Pflichten

(1) Soweit Rechte und Pflichten nach diesem
Gesetzbuch ein familienrechtliches Rechts-
verhältnis voraussetzen, reicht ein Rechtsver-
hältnis, das gemäß Internationalem Privat-
recht dem Recht eines anderen Staates un-
terliegt und nach diesem Recht besteht, nur
aus, wenn es dem Rechtsverhältnis im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzbuchs entspricht.
(2) Ansprüche mehrerer Ehegatten auf Wit-
wenrente oder Witwerrente werden anteilig
und endgültig aufgeteilt.

§35 Sozialgeheimnis
(1) 1Jeder hat Anspruch darauf, daß die ihn
betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehn-
tes Buch) von den Leistungsträgern nicht un-
befugt erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden (Sozialgeheimnis). 2Die Wahrung des
Sozialgeheimnisses umfaßt die Verpflich-
tung, auch innerhalb des Leistungsträgers si-
cherzustellen, daß die Sozialdaten nur Be-
fugten zugänglich sind oder nur an diese
weitergegeben werden. 3Sozialdaten der Be-
schäftigten und ihrer Angehörigen dürfen
Personen, die Personalentscheidungen tref-
fen oder daran mitwirken können, weder zu-
gänglich sein noch von Zugriffsberechtigten
weitergegeben werden. 4Der Anspruch rich-
tet sich auch gegen die Verbände der Leis-
tungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der
Leistungsträger und ihrer Verbände, die Da-
tenstelle der Träger der Rentenversicherung,
die Zentrale Speicherstelle bei der Datenstelle
der Träger der Deutschen Rentenversiche-
rung, soweit sie Aufgaben nach § 99 des
Vierten Buches, und die Registratur Fachver-
fahren bei der Informationstechnischen Ser-
vicestelle der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung, soweit sie Aufgaben nach § 100 des
Vierten Buches wahrnimmt, die in diesem
Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen
Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen,
Integrationsfachdienste, die Künstlersozial-
kasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit
der Berechnung oder Auszahlung von Sozial-
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leistungen betraut ist, die Behörden der Zoll-
verwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
und § 66 des Zehnten Buches durchführen,
die Versicherungsämter und Gemeindebe-
hörden sowie die anerkannten Adoptions-
vermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adopti-
onsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufga-
ben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen
und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c
Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen.
5Die Beschäftigten haben auch nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stel-
len das Sozialgeheimnis zu wahren.
(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Sozialdaten ist nur unter den Vorausset-
zungen des Zweiten Kapitels des Zehnten
Buches zulässig.
(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig
ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine
Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorle-
gung oder Auslieferung von Schriftstücken,
nicht automatisierten Dateien und automati-
siert erhobenen, verarbeiteten oder genutz-
ten Sozialdaten.
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ste-
hen Sozialdaten gleich.
(5) 1Sozialdaten Verstorbener dürfen nach
Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten
Buches verarbeitet oder genutzt werden. 2Sie
dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt
werden, wenn schutzwürdige Interessen des
Verstorbenen oder seiner Angehörigen da-
durch nicht beeinträchtigt werden können.

§36 Handlungsfähigkeit
(1) 1Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet
hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stel-
len und verfolgen sowie Sozialleistungen
entgegennehmen. 2Der Leistungsträger soll
den gesetzlichen Vertreter über die Antrag-
stellung und die erbrachten Sozialleistungen
unterrichten.
(2) 1Die Handlungsfähigkeit nach Absatz 1
Satz 1 kann vom gesetzlichen Vertreter durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Leis-
tungsträger eingeschränkt werden. 2Die
Rücknahme von Anträgen, der Verzicht auf
Sozialleistungen und die Entgegennahme

von Darlehen bedürfen der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters.

§36a Elektronische Kommunikation

(1) Die Übermittlung elektronischer Doku-
mente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet.

(2) 1Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch
die elektronische Form ersetzt werden. 2In
diesem Fall ist das elektronische Dokument
mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz zu versehen.
3Die Signierung mit einem Pseudonym, das
die Identifizierung der Person des Signatur-
schlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist nicht
zulässig.

(3) 1Ist ein der Behörde übermitteltes elekt-
ronisches Dokument für sie zur Bearbeitung
nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender
unter Angabe der für sie geltenden techni-
schen Rahmenbedingungen unverzüglich
mit. 2Macht ein Empfänger geltend, er könne
das von der Behörde übermittelte elektroni-
sche Dokument nicht bearbeiten, übermittelt
sie es ihm erneut in einem geeigneten elekt-
ronischen Format oder als Schriftstück.

(4) 1Die Träger der Sozialversicherung ein-
schließlich der Bundesagentur für Arbeit, ihre
Verbände und Arbeitsgemeinschaften ver-
wenden unter Beachtung der Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im jewei-
ligen Sozialleistungsbereich Zertifizierungs-
dienste nach dem Signaturgesetz, die eine
gemeinsame und bundeseinheitliche Kom-
munikation und Übermittlung der Daten und
die Überprüfbarkeit der qualifizierten elekt-
ronischen Signatur auf Dauer sicherstellen.
2Diese Träger sollen über ihren jeweiligen
Bereich hinaus Zertifizierungsdienste im Sin-
ne des Satzes 1 verwenden. 3Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend für die Leistung-
serbringer nach dem Fünften und dem Elften
Buch und die von ihnen gebildeten Organisa-
tionen.
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§37 Vorbehalt abweichender
Regelungen

1Das Erste und Zehnte Buch gelten für alle
Sozialleistungsbereiche dieses Gesetzbuchs,
soweit sich aus den übrigen Büchern nichts
Abweichendes ergibt; § 68 bleibt unberührt.
2Der Vorbehalt gilt nicht für die §§ 1 bis 17
und 31 bis 36. 3Das Zweite Kapitel des
Zehnten Buches geht dessen Erstem Kapitel
vor, soweit sich die Ermittlung des Sachver-
haltes auf Sozialdaten erstreckt.

Zweiter Titel
Grundsätze des Leistungsrechts

§38 Rechtsanspruch

Auf Sozialleistungen besteht ein Anspruch,
soweit nicht nach den besonderen Teilen
dieses Gesetzbuchs die Leistungsträger er-
mächtigt sind, bei der Entscheidung über die
Leistung nach ihrem Ermessen zu handeln.

§39 Ermessensleistungen

(1) 1Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei
der Entscheidung über Sozialleistungen nach
ihrem Ermessen zu handeln, haben sie ihr
Ermessen entsprechend dem Zweck der Er-
mächtigung auszuüben und die gesetzlichen
Grenzen des Ermessens einzuhalten. 2Auf
pflichtgemäße Ausübung des Ermessens be-
steht ein Anspruch.

(2) Für Ermessensleistungen gelten die Vor-
schriften über Sozialleistungen, auf die ein
Anspruch besteht, entsprechend, soweit sich
aus den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
nichts Abweichendes ergibt.

§40 Entstehen der Ansprüche

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen entste-
hen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen
vorliegen.

(2) Bei Ermessensleistungen ist der Zeitpunkt
maßgebend, in dem die Entscheidung über
die Leistung bekanntgegeben wird, es sei
denn, daß in der Entscheidung ein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist.

§41 Fälligkeit

Soweit die besonderen Teile dieses Gesetz-
buchs keine Regelung enthalten, werden An-
sprüche auf Sozialleistungen mit ihrem Ent-
stehen fällig.

§42 Vorschüsse

(1) 1Besteht ein Anspruch auf Geldleistungen
dem Grund nach und ist zur Feststellung sei-
ner Höhe voraussichtlich längere Zeit erfor-
derlich, kann der zuständige Leistungsträger
Vorschüsse zahlen, deren Höhe er nach
pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. 2Er hat
Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der
Berechtigte es beantragt; die Vorschußzah-
lung beginnt spätestens nach Ablauf eines
Kalendermonats nach Eingang des Antrags.

(2) 1Die Vorschüsse sind auf die zustehende
Leistung anzurechnen. 2Soweit sie diese
übersteigen, sind sie vom Empfänger zu er-
statten. 3§ 50 Abs. 4 des Zehnten Buches gilt
entsprechend.

(3) Für die Stundung, Niederschlagung und
den Erlaß des Erstattungsanspruchs gilt § 76
Abs. 2 des Vierten Buches entsprechend.

§43 Vorläufige Leistungen

(1) 1Besteht ein Anspruch auf Sozialleistun-
gen und ist zwischen mehreren Leistungsträ-
gern streitig, wer zur Leistung verpflichtet ist,
kann der unter ihnen zuerst angegangene
Leistungsträger vorläufig Leistungen erbrin-
gen, deren Umfang er nach pflichtgemäßen
Ermessen bestimmt. 2Er hat Leistungen nach
Satz 1 zu erbringen, wenn der Berechtigte es
beantragt; die vorläufigen Leistungen begin-
nen spätestens nach Ablauf eines Kalender-
monats nach Eingang des Antrags.

(2) 1Für die Leistungen nach Absatz 1 gilt § 42
Abs. 2 und 3 entsprechend. 2Ein Erstattungs-
anspruch gegen den Empfänger steht nur
dem zur Leistung verpflichteten Leistungsträ-
ger zu.

§44 Verzinsung

(1) Ansprüche und Geldleistungen sind nach
Ablauf eines Kalendermonats nach dem Ein-
tritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Ka-
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lendermonats vor der Zahlung mit vier vom
Hundert zu verzinsen.

(2) Die Verzinsung beginnt frühestens nach
Ablauf von sechs Kalendermonaten nach
Eingang des vollständigen Leistungsantrags
beim zuständigen Leistungsträger, beim Feh-
len eines Antrags nach Ablauf eines Kalen-
dermonats nach der Bekanntgabe der Ent-
scheidung über die Leistung.

(3) 1Verzinst werden volle Euro-Beträge. 2Da-
bei ist der Kalendermonat mit dreißig Tagen
zugrunde zu legen.

§45 Verjährung

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren
in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs,
in dem sie entstanden sind.

(2) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung,
den Neubeginn und die Wirkung der Verjäh-
rung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sinngemäß.

(3) 1Die Verjährung wird auch durch schriftli-
chen Antrag auf die Sozialleistung oder durch
Erhebung eines Widerspruchs gehemmt. 2Die
Hemmung endet sechs Monate nach Be-
kanntgabe der Entscheidung über den Antrag
oder den Widerspruch.

§46 Verzicht

(1) Auf Ansprüche auf Sozialleistungen kann
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Leistungsträger verzichtet werden; der Ver-
zicht kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden.

(2) Der Verzicht ist unwirksam soweit durch
ihn andere Personen oder Leistungsträger
belastet oder Rechtsvorschriften umgangen
werden.

§47 Auszahlung von Geldleistungen

Soweit die besonderen Teile dieses Gesetz-
buchs keine Regelung enthalten, sollen
Geldleistungen kostenfrei auf ein Konto des
Empfängers bei einem Geldinstitut überwie-
sen oder, wenn der Empfänger es verlangt,
kostenfrei an seinen Wohnsitz übermittelt
werden.

§48 Auszahlung bei Verletzung der Un-
terhaltspflicht

(1) 1Laufende Geldleistungen, die der Siche-
rung des Lebensunterhalts zu dienen be-
stimmt sind, können in angemessener Höhe
an den Ehegatten oder die Kinder des Leis-
tungsberechtigten ausgezahlt werden, wenn
er ihnen gegenüber seiner gesetzlichen Un-
terhaltspflicht nicht nachkommt. 2Kindergeld,
Kinderzuschläge und vergleichbare Renten-
bestandteile (Geldleistungen für Kinder) kön-
nen an Kinder, die bei der Festsetzung der
Geldleistungen berücksichtigt werden, bis
zur Höhe des Betrages, der sich bei entspre-
chender Anwendung des § 54 Abs. 5 Satz 2
ergibt, ausgezahlt werden. 3Für das Kinder-
geld gilt dies auch dann, wenn der Kinder-
geldberechtigte mangels Leistungsfähigkeit
nicht unterhaltspflichtig ist oder nur Unter-
halt in Höhe eines Betrages zu leisten
braucht, der geringer ist als das für die Aus-
zahlung in Betracht kommende Kindergeld.
4Die Auszahlung kann auch an die Person
oder Stelle erfolgen, die dem Ehegatten oder
den Kindern Unterhalt gewährt.
(2) Absatz 1 Satz 1, 2 und 4 gilt entsprechend,
wenn unter Berücksichtigung von Kindern,
denen gegenüber der Leistungsberechtigte
nicht kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist,
Geldleistungen erbracht werden und der
Leistungsberechtigte diese Kinder nicht un-
terhält.

§49 Auszahlung bei Unterbringung
(1) Ist ein Leistungsberechtigter auf Grund
richterlicher Anordnung länger als einen Ka-
lendermonat in einer Anstalt oder Einrichtung
untergebracht, sind laufende Geldleistungen,
die der Sicherung des Lebensunterhalts zu
dienen bestimmt sind, an die Unterhaltsbe-
rechtigten auszuzahlen, soweit der Leis-
tungsberechtigte kraft Gesetzes unterhalts-
pflichtig ist und er oder die Unterhaltsbe-
rechtigten es beantragen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn für Kin-
der, denen gegenüber der Leistungsberech-
tigte nicht kraft Gesetzes unterhaltspflichtig
ist, Geldleistungen erbracht werden.
(3) § 48 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt.
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§50 Überleitung bei Unterbringung
(1) Ist der Leistungsberechtigte unterge-
bracht (§ 49 Abs. 1), kann die Stelle, der die
Kosten der Unterbringung zur Last fallen,
seine Ansprüche auf laufende Geldleistun-
gen, die der Sicherung des Lebensunterhalts
zu dienen bestimmt sind, durch schriftliche
Anzeige an den zuständigen Leistungsträger
auf sich überleiten.
(2) Die Anzeige bewirkt den Anspruchsüber-
gang nur insoweit, als die Leistung nicht an
Unterhaltsberechtigte oder die in § 49 Abs. 2
genannten Kinder zu zahlen ist, der Leis-
tungsberechtigte die Kosten der Unterbrin-
gung zu erstatten hat und die Leistung auf
den für die Erstattung maßgebenden Zeit-
raum entfällt.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend,
wenn für ein Kind (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
Abs. 2), das untergebracht ist (§ 49 Abs. 1),
ein Anspruch auf eine laufende Geldleistung
besteht.

§51 Aufrechnung
(1) Gegen Ansprüche auf Geldleistungen
kann der zuständige Leistungsträger mit An-
sprüchen gegen den Berechtigten aufrech-
nen, soweit die Ansprüche auf Geldleistun-
gen nach § 54 Abs. 2 und 4 pfändbar sind.
(2) Mit Ansprüchen auf Erstattung zu Unrecht
erbrachter Sozialleistungen und mit Beitrags-
ansprüchen nach diesem Gesetzbuch kann
der zuständige Leistungsträger gegen An-
sprüche auf laufende Geldleistungen bis zu
deren Hälfte aufrechnen, wenn der Leis-
tungsberechtigte nicht nachweist, dass er
dadurch hilfebedürftig im Sinne der Vor-
schriften des Zwölften Buches über die Hilfe
zum Lebensunterhalt oder der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten
Buch wird.

§52 Verrechnung
Der für eine Geldleistung zuständige Leis-
tungsträger kann mit Ermächtigung eines
anderen Leistungsträgers dessen Ansprüche
gegen den Berechtigten mit der ihm oblie-
genden Geldleistung verrechnen, soweit
nach § 51 die Aufrechnung zulässig ist.

§53 Übertragung und Verpfändung

(1) Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen
können weder übertragen noch verpfändet
werden.

(2) Ansprüche auf Geldleistungen können
übertragen und verpfändet werden

1. zur Erfüllung oder zur Sicherung von An-
sprüchen auf Rückzahlung von Darlehen
und auf Erstattung von Aufwendungen,
die im Vorgriff auf fällig gewordene Sozi-
alleistungen zu einer angemessenen Le-
bensführung gegeben oder gemacht wor-
den sind oder,

2. wenn der zuständige Leistungsträger fest-
stellt, daß die Übertragung oder Verpfän-
dung im wohlverstandenen Interesse des
Berechtigten liegt.

(3) Ansprüche auf laufende Geldleistungen,
die der Sicherung des Lebensunterhalts zu
dienen bestimmt sind, können in anderen
Fällen übertragen und verpfändet werden,
soweit sie den für Arbeitseinkommen gelten-
den unpfändbaren Betrag übersteigen.

(4) Der Leistungsträger ist zur Auszahlung an
den neuen Gläubiger nicht vor Ablauf des
Monats verpflichtet, der dem Monat folgt, in
dem er von der Übertragung oder Verpfän-
dung Kenntnis erlangt hat.

(5) Eine Übertragung oder Verpfändung von
Ansprüchen auf Geldleistungen steht einer
Aufrechnung oder Verrechnung auch dann
nicht entgegen, wenn der Leistungsträger
beim Erwerb des Anspruchs von der Übertra-
gung oder Verpfändung Kenntnis hatte.

(6) 1Soweit bei einer Übertragung oder Ver-
pfändung Geldleistungen zu Unrecht er-
bracht worden sind, sind sowohl der Leis-
tungsberechtigte als auch der neue Gläubiger
als Gesamtschuldner dem Leistungsträger zur
Erstattung des entsprechenden Betrages ver-
pflichtet. 2Der Leistungsträger hat den Erstat-
tungsanspruch durch Verwaltungsakt gel-
tend zu machen.

§54 Pfändung

(1) Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen
können nicht gepfändet werden.
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(2) Ansprüche auf einmalige Geldleistungen
können nur gepfändet werden, soweit nach
den Umständen des Falles, insbesondere
nach den Einkommens- und Vermögensver-
hältnissen des Leistungsberechtigten, der Art
des beizutreibenden Anspruchs sowie der
Höhe und der Zweckbestimmung der Geld-
leistung, die Pfändung der Billigkeit ent-
spricht.
(3) Unpfändbar sind Ansprüche auf
1. Erziehungsgeld und vergleichbare Leis-

tungen der Länder sowie Elterngeld bis
zur Höhe der nach § 10 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes anrech-
nungsfreien Beträge,

2. Mutterschaftsgeld nach § 13 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes, soweit das Mut-
terschaftsgeld nicht aus einer Teilzeitbe-
schäftigung während der Elternzeit her-
rührt, bis zur Höhe des Erziehungsgeldes
nach § 5 Abs. 1 des Bundeserziehungs-
geldgesetzes oder des Elterngeldes nach
§ 2 des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes, soweit es die anrechnungs-
freien Beträge nach § 10 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes nicht
übersteigt,

2a. Wohngeld, soweit nicht die Pfändung
wegen Ansprüchen erfolgt, die Gegen-
stand der §§ 9 und 10 des Wohngeldge-
setzes sind,

3. Geldleistungen, die dafür bestimmt sind,
den durch einen Körper- oder Gesund-
heitsschaden bedingten Mehraufwand
auszugleichen.

(4) Im übrigen können Ansprüche auf laufen-
de Geldleistungen wie Arbeitseinkommen
gepfändet werden.
(5) 1Ein Anspruch des Leistungsberechtigten
auf Geldleistungen für Kinder (§ 48 Abs. 1
Satz 2) kann nur wegen gesetzlicher Unter-
haltsansprüche eines Kindes, das bei der
Festsetzung der Geldleistungen berücksich-
tigt wird, gepfändet werden. 2Für die Höhe
des pfändbaren Betrages bei Kindergeld gilt:
1. Gehört das unterhaltsberechtigte Kind

zum Kreis der Kinder, für die dem Leis-
tungsberechtigten Kindergeld gezahlt

wird, so ist eine Pfändung bis zu dem Be-
trag möglich, der bei gleichmäßiger Ver-
teilung des Kindergeldes auf jedes dieser
Kinder entfällt. Ist das Kindergeld durch
die Berücksichtigung eines weiteren Kin-
des erhöht, für das einer dritten Person
Kindergeld oder dieser oder dem Leis-
tungsberechtigten eine andere Geldleis-
tung für Kinder zusteht, so bleibt der Er-
höhungsbetrag bei der Bestimmung des
pfändbaren Betrages des Kindergeldes
nach Satz 1 außer Betracht.

2. Der Erhöhungsbetrag (Nummer 1 Satz 2)
ist zugunsten jedes bei der Festsetzung
des Kindergeldes berücksichtigten unter-
haltsberechtigten Kindes zu dem Anteil
pfändbar, der sich bei gleichmäßiger Ver-
teilung auf alle Kinder, die bei der Festset-
zung des Kindergeldes zugunsten des
Leistungsberechtigten berücksichtigt wer-
den, ergibt.

(6) In den Fällen der Absätze 2, 4 und 5 gilt
§ 53 Abs. 6 entsprechend.

§55 Kontenpfändung und Pfändung von
Bargeld

(1) 1Wird eine Geldleistung auf das Konto des
Berechtigten bei einem Kreditinstitut über-
wiesen, ist die Forderung, die durch die Gut-
schrift entsteht, für die Dauer von 14 Tagen
seit der Gutschrift der Überweisung un-
pfändbar. 2Eine Pfändung des Guthabens gilt
als mit der Maßgabe ausgesprochen, daß sie
das Guthaben in Höhe der in Satz 1 bezeich-
neten Forderung während der 14 Tage nicht
erfaßt.
(2) 1Das Kreditinstitut ist dem Schuldner in-
nerhalb der 14 Tage zur Leistung aus dem
nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht
erfaßten Guthaben nur soweit verpflichtet,
als der Schuldner nachweist oder als dem
Kreditinstitut sonst bekannt ist, daß das Gut-
haben von der Pfändung nicht erfaßt ist. 2So-
weit das Kreditinstitut hiernach geleistet hat,
gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.
(3) 1Eine Leistung, die das Kreditinstitut in-
nerhalb der 14 Tage aus dem nach Absatz 1
Satz 2 von der Pfändung nicht erfaßten Gut-
haben an den Gläubiger bewirkt, ist dem
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Schuldner gegenüber unwirksam. 2Das gilt
auch für eine Hinterlegung.

(4) Bei Empfängern laufender Geldleistungen
sind die in Absatz 1 genannten Forderungen
nach Ablauf von 14 Tagen seit der Gutschrift
sowie Bargeld insoweit nicht der Pfändung
unterworfen, als ihr Betrag dem unpfändba-
ren Teil der Leistungen für die Zeit von der
Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin
entspricht.

(5) 1Pfändungsschutz für Kontoguthaben be-
steht nach dieser Vorschrift nicht, wenn der
Schuldner ein Pfändungsschutzkonto im Sin-
ne von § 850k Abs. 7 der Zivilprozessordnung
führt. 2Hat das Kreditinstitut keine Kenntnis
von dem Bestehen eines Pfändungsschutz-
kontos, leistet es nach den Absätzen 1 bis 4
mit befreiender Wirkung an den Schuldner.
3Gegenüber dem Gläubiger ist das Kreditin-
stitut zur Leistung nur verpflichtet, wenn ihm
das Bestehen des Pfändungsschutzkontos
nachgewiesen ist.

Zum 1. Januar 2012 tritt §55 außer Kraft.

§56 Sonderrechtsnachfolge

(1) 1Fällige Ansprüche auf laufende Geldleis-
tungen stehen beim Tode des Berechtigten
nacheinander

1. dem Ehegatten,

1a. dem Lebenspartner,

2. den Kindern,

3. den Eltern,

4. dem Haushaltsführer

zu, wenn diese mit dem Berechtigten zur Zeit
seines Todes in einem gemeinsamen Haus-
halt gelebt haben oder von ihm wesentlich
unterhalten worden sind. 2Mehreren Perso-
nen einer Gruppe stehen die Ansprüche zu
gleichen Teilen zu.

(2) Als Kinder im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 2 gelten auch

1. Stiefkinder und Enkel, die in den Haushalt
des Berechtigten aufgenommen sind,

2. Pflegekinder (Personen, die mit dem Be-
rechtigten durch ein auf längere Dauer
angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher

Gemeinschaft wie Kinder mit Eltern ver-
bunden sind),

3. Geschwister des Berechtigten, die in sei-
nen Haushalt aufgenommen worden sind.

(3) Als Eltern im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 3 gelten auch
1. sonstige Verwandte der geraden aufstei-

genden Linie,
2. Stiefeltern,
3. Pflegeeltern (Personen, die den Berechtig-

ten als Pflegekind aufgenommen haben).
(4) Haushaltsführer im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 Nr. 4 ist derjenige Verwandte oder
Verschwägerte, der an Stelle des verstorbe-
nen oder geschiedenen oder an der Führung
des Haushalts aus gesundheitlichen Gründen
dauernd gehinderten Ehegatten oder Lebens-
partners den Haushalt des Berechtigten min-
destens ein Jahr lang vor dessen Tod geführt
hat und von diesem überwiegend unterhalten
worden ist.

§57 Verzicht und Haftung des Sonder-
rechtsnachfolgers

(1) 1Der nach § 56 Berechtigte kann auf die
Sonderrechtsnachfolge innerhalb von sechs
Wochen nach ihrer Kenntnis durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Leistungsträger
verzichten. 2Verzichtet er innerhalb dieser
Frist, gelten die Ansprüche als auf ihn nicht
übergegangen. 3Sie stehen den Personen zu,
die ohne den Verzichtenden nach § 56 be-
rechtigt wären.
(2) 1Soweit Ansprüche auf den Sonderrechts-
nachfolger übergegangen sind, haftet er für
die nach diesem Gesetzbuch bestehenden
Verbindlichkeiten des Verstorbenen gegen-
über dem für die Ansprüche zuständigen
Leistungsträger. 2Insoweit entfällt eine Haf-
tung des Erben. 3Eine Aufrechnung und Ver-
rechnung nach den §§ 51 und 52 ist ohne die
dort genannten Beschränkungen der Höhe
zulässig.

§58 Vererbung
1Soweit fällige Ansprüche auf Geldleistungen
nicht nach den §§ 56 und 57 einem Sonder-
rechtsnachfolger zustehen, werden sie nach
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
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buchs vererbt. 2Der Fiskus als gesetzlicher
Erbe kann die Ansprüche nicht geltend ma-
chen.

§59 Ausschluß der Rechtsnachfolge
1Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen
erlöschen mit dem Tode des Berechtigten.
2Ansprüche auf Geldleistungen erlöschen
nur, wenn sie im Zeitpunkt des Todes des
Berechtigten weder festgestellt sind noch ein
Verwaltungsverfahren über sie anhängig ist.

Dritter Titel
Mitwirkung des Leistungsberechtigten

§60 Angabe von Tatsachen
(1) 1Wer Sozialleistungen beantragt oder er-
hält, hat
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die

Leistung erheblich sind, und auf Verlangen
des zuständigen Leistungsträgers der Er-
teilung der erforderlichen Auskünfte durch
Dritte zuzustimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für
die Leistung erheblich sind oder über die
im Zusammenhang mit der Leistung Er-
klärungen abgegeben worden sind, un-
verzüglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Ver-
langen des zuständigen Leistungsträgers
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer
Vorlage zuzustimmen.

2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der
Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 genannten Angaben Vordrucke vorge-
sehen sind, sollen diese benutzt werden.

§61 Persönliches Erscheinen
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,
soll auf Verlangen des zuständigen Leis-
tungsträgers zur mündlichen Erörterung des
Antrags oder zur Vornahme anderer für die
Entscheidung über die Leistung notwendiger
Maßnahmen persönlich erscheinen.

§62 Untersuchungen
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält,
soll sich auf Verlangen des zuständigen Leis-

tungsträgers ärztlichen und psychologischen
Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, so-
weit diese für die Entscheidung über die
Leistung erforderlich sind.

§63 Heilbehandlung

Wer wegen Krankheit oder Behinderung So-
zialleistungen beantragt oder erhält, soll sich
auf Verlangen des zuständigen Leistungsträ-
gers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn
zu erwarten ist, daß sie eine Besserung seines
Gesundheitszustands herbeiführen oder eine
Verschlechterung verhindern wird.

§64 Berufsfördernde Maßnahmen

Wer wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit,
anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen
Arbeitslosigkeit Sozialleistungen beantragt
oder erhält, soll auf Verlangen des zuständi-
gen Leistungsträgers an Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben teilnehmen, wenn bei
angemessener Berücksichtigung seiner be-
ruflichen Neigung und seiner Leistungsfähig-
keit zu erwarten ist, daß sie seine Erwerbs-
oder Vermittlungsfähigkeit auf Dauer fördern
oder erhalten werden.

§65 Grenzen der Mitwirkung

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60
bis 64 bestehen nicht, soweit

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemesse-
nen Verhältnis zu der in Anspruch genom-
menen Sozialleistung oder ihrer Erstattung
steht oder

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem
wichtigen Grund nicht zugemutet werden
kann oder

3. der Leistungsträger sich durch einen ge-
ringeren Aufwand als der Antragsteller
oder Leistungsberechtigte die erforderli-
chen Kenntnisse selbst beschaffen kann.

(2) Behandlungen und Untersuchungen,

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für
Leben oder Gesundheit nicht mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den kann,

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden
sind oder
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3. die einen erheblichen Eingriff in die kör-
perliche Unversehrtheit bedeuten,

können abgelehnt werden.
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem
Leistungsberechtigten oder ihnen naheste-
henden Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen
würde, wegen einer Straftat oder einer Ord-
nungswidrigkeit verfolgt zu werden, können
verweigert werden.

§65a Aufwendungsersatz
(1) 1Wer einem Verlangen des zuständigen
Leistungsträgers nach den §§ 61 oder 62
nachkommt, kann auf Antrag Ersatz seiner
notwendigen Auslagen und seines Ver-
dienstausfalles in angemessenem Umfang
erhalten. 2Bei einem Verlangen des zuständi-
gen Leistungsträgers nach § 61 sollen Auf-
wendungen nur in Härtefällen ersetzt wer-
den.
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige
Leistungsträger ein persönliches Erscheinen
oder eine Untersuchung nachträglich als not-
wendig anerkennt.

§66 Folgen fehlender Mitwirkung
(1) 1Kommt derjenige, der eine Sozialleistung
beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungs-
pflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach
und wird hierdurch die Aufklärung des Sach-
verhalts erheblich erschwert, kann der Leis-
tungsträger ohne weitere Ermittlungen die
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung
ganz oder teilweise versagen oder entziehen,
soweit die Voraussetzungen der Leistung
nicht nachgewiesen sind. 2Dies gilt entspre-
chend, wenn der Antragsteller oder Leis-
tungsberechtigte in anderer Weise absicht-
lich die Aufklärung des Sachverhalts erheb-
lich erschwert.
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung
wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeits-
unfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten
Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosig-
keit beantragt oder erhält, seinen Mitwir-
kungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht
nach und ist unter Würdigung aller Umstände

mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß
deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Le-
bensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder
Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder
nicht verbessert wird, kann der Leistungsträ-
ger die Leistung bis zur Nachholung der Mit-
wirkung ganz oder teilweise versagen oder
entziehen.
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender
Mitwirkung nur versagt oder entzogen wer-
den, nachdem der Leistungsberechtigte auf
diese Folge schriftlich hingewiesen worden
ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht inner-
halb einer ihm gesetzten angemessenen Frist
nachgekommen ist.

§67 Nachholung der Mitwirkung
Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen
die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der
Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach
§ 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich
ganz oder teilweise erbringen.

Vierter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§68 Besondere Teile dieses
Gesetzbuches

Bis zu ihrer Einordnung in dieses Gesetzbuch
gelten die nachfolgenden Gesetze mit den zu
ihrer Ergänzung und Änderung erlassenen
Gesetzen als dessen besondere Teile:
1. das Bundesausbildungsförderungsge-

setz,
2. (weggefallen)
3. die Reichsversicherungsordnung,
4. das Gesetz über die Alterssicherung der

Landwirte,
5. das Gesetz über die Krankenversiche-

rung der Landwirte,
6. das Zweite Gesetz über die Krankenver-

sicherung der Landwirte,
7. das Bundesversorgungsgesetz, auch so-

weit andere Gesetze, insbesondere
a) § 80 des Soldatenversorgungsgeset-

zes,
b) § 59 Abs. 1 des Bundesgrenzschutz-

gesetzes,
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c) § 47 des Zivildienstgesetzes,
d) § 60 des Infektionsschutzgesetzes,
e) §§ 4 und 5 des Häftlingshilfegeset-

zes,
f) § 1 des Opferentschädigungsgeset-

zes,
g) §§ 21 und 22 des Strafrechtlichen

Rehabilitierungsgesetzes,
h) §§ 3 und 4 des Verwaltungsrechtli-

chen Rehabilitierungsgesetzes,
die entsprechende Anwendung der
Leistungsvorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes vorsehen,

8. das Gesetz über das Verwaltungsver-
fahren der Kriegsopferversorgung,

9. das Bundeskindergeldgesetz,
10. das Wohngeldgesetz,
11. (weggefallen)
12. das Adoptionsvermittlungsgesetz,
13. (weggefallen)
14. das Unterhaltsvorschussgesetz,
15. der Erste Abschnitt des Bundeserzie-

hungsgeldgesetzes,
15a. der erste Abschnitt des Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetzes,

16. das Altersteilzeitgesetz,

17. der Fünfte Abschnitt des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes.

§69 Stadtstaaten-Klausel

Die Senate der Länder Berlin, Bremen und
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschrif-
ten dieses Buches über die Zuständigkeit von
Behörden dem besonderen Verwaltungsauf-
bau ihrer Länder anzupassen.

§70 Überleitungsvorschrift zum Verjäh-
rungsrecht

Artikel 229 § 6 Abs. 1 und 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che gilt entsprechend bei der Anwendung des
§ 45 Abs. 2 und 3 in der seit dem 1. Januar
2002 geltenden Fassung.

§71 Überleitungsvorschrift zur
Übertragung, Verpfändung und
Pfändung

§ 53 Abs. 6 und § 54 Abs. 6 sind nur auf
Geldleistungen anzuwenden, soweit diese
nach dem 30. März 2005 ganz oder teilweise
zu Unrecht erbracht werden.

§§ 69–71 SGB I: Allgemeiner Teil I

I

www.WALHALLA.de 43

Dokument: Umbruch_p.pdf;Seite: 43;Format:(120.00 x 165.00 mm);Datum: 31. Mar 2011 17:46:43


	Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII
	Schnellübersicht
	I SGB I: Allgemeiner Teil
	I Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) – Allgemeiner Teil – (SGB I)
	Artikel I Allgemeiner Teil
	Erster Abschnitt Aufgaben des Sozialgesetzbuchs und soziale Rechte
	Zweiter Abschnitt Einweisungsvorschriften
	Dritter Abschnitt Gemeinsame Vorschriften für alle Sozialleistungsbereiche dieses Gesetzbuchs
	Vierter Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften



	II SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende
	II Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende –(SGB II)
	Kapitel 1 Fördern und Fordern
	Kapitel 2 Anspruchsvoraussetzungen
	Kapitel 3 Leistungen
	Abschnitt 1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	Abschnitt 2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

	Kapitel 4 Gemeinsame Vorschriften für Leistungen
	Abschnitt 1 Zuständigkeit und Verfahren
	Abschnitt 2 Einheitliche Entscheidung

	Kapitel 5 Finanzierung und Aufsicht
	Kapitel 6 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, datenschutzrechtliche Verantwortung
	Kapitel 7 Statistik und Forschung
	Kapitel 8 Mitwirkungspflichten
	Kapitel 9 Bußgeldvorschriften
	Kapitel 10 Bekämpfung von Leistungsmissbrauch
	Kapitel 11 Übergangs- und Schlussvorschriften

	II.6a Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung – KomtrZV)
	II.6a.2 Verordnung über das Verfahren zur Feststellung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung – KtEfV)
	II.12a Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente (Unbilligkeitsverordnung – UnbilligkeitsV)
	II.13 Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung – Alg II-V)
	II.16b Verordnung zur Bemessung von Einstiegsgeld (Einstiegsgeld-Verordnung – ESGV)
	II.18 Verordnung über die Mindestanforderungen an die Vereinbarungen über Leistungen der Eingliederung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Mindestanforderungs-Verordnung)
	II.48a Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	II.51b Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
	II.52 Verordnung über den automatisierten Datenabgleich bei Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung – GrSiDAV)

	III SGB III: Arbeitsförderung
	III Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – (SGB III)
	Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Erster Abschnitt Grundsätze
	Zweiter Abschnitt Berechtigte
	Dritter Abschnitt Verhältnis der Leistungen aktiver Arbeitsförderung zu anderen Leistungen

	Zweites Kapitel Versicherungspflicht
	Erster Abschnitt Beschäftigte, Sonstige Versicherungspflichtige
	Zweiter Abschnitt Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag

	Drittes Kapitel Beratung und Vermittlung
	Erster Abschnitt Beratung
	Zweiter Abschnitt Vermittlung
	Dritter Abschnitt Gemeinsame Vorschriften

	Viertes Kapitel Leistungen an Arbeitnehmer
	Erster Abschnitt Vermittlungsunterstützende Leistungen
	Zweiter und Dritter Abschnitt
	Vierter Abschnitt Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
	Fünfter Abschnitt Förderung der Berufsausbildung
	Sechster Abschnitt Förderung der beruflichen Weiterbildung
	Siebter Abschnitt Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
	Achter Abschnitt Entgeltersatzleistungen
	Neunter Abschnitt
	Zehnter Abschnitt Transferleistungen

	Fünftes Kapitel Leistungen an Arbeitgeber
	Erster Abschnitt Eingliederung von Arbeitnehmern
	Zweiter Abschnitt Einstiegsqualifizierung, berufliche Aus- und Weiterbildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Sechstes Kapitel Leistungen an Träger
	Erster Abschnitt Förderung der Berufsausbildung
	Zweiter und Dritter Abschnitt
	Vierter Abschnitt
	Fünfter Abschnitt Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
	Sechster Abschnitt

	Siebtes Kapitel Weitere Aufgaben der Bundesagentur
	Erster Abschnitt Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung
	Zweiter Abschnitt Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen
	Dritter Abschnitt

	Achtes Kapitel Pflichten
	Erster Abschnitt Pflichten im Leistungsverfahren
	Zweiter Abschnitt Schadensersatz bei Pflichtverletzungen
	Dritter Abschnitt Verordnungsermächtigung und Anordnungsermächtigung

	Neuntes Kapitel Gemeinsame Vorschriften für Leistungen
	Erster Abschnitt Antrag und Fristen
	Zweiter Abschnitt Zuständigkeit
	Dritter Abschnitt Leistungsverfahren in Sonderfällen
	Vierter Abschnitt Auszahlung von Geldleistungen
	Fünfter Abschnitt Berechnungsgrundsätze

	Zehntes Kapitel Finanzierung
	Erster Abschnitt Finanzierungsgrundsatz
	Zweiter Abschnitt Beiträge und Verfahren
	Dritter Abschnitt Umlagen
	Vierter Abschnitt Beteiligung des Bundes
	Fünfter Abschnitt Rücklage und Versorgungsfonds

	Elftes Kapitel Organisation und Datenschutz
	Erster Abschnitt Bundesagentur für Arbeit
	Zweiter Abschnitt Selbstverwaltung
	Dritter Abschnitt Vorstand und Verwaltung
	Vierter Abschnitt Aufsicht
	Fünfter Abschnitt Datenschutz

	Zwölftes Kapitel Bußgeldvorschriften
	Erster Abschnitt Bußgeldvorschriften
	Zweiter Abschnitt

	Dreizehntes Kapitel Sonderregelungen
	Erster Abschnitt Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands
	Zweiter Abschnitt Ergänzungen für übergangsweise mögliche Leistungen und zeitweilige Aufgaben
	Dritter Abschnitt Grundsätze bei Rechtsänderungen
	Vierter Abschnitt Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Einordnung des Arbeitsförderungsrechts in das Sozialgesetzbuch
	Fünfter Abschnitt Übergangsregelungen aufgrund von Änderungsgesetzen


	III.87 Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung von fachkundigen Stellen sowie zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung – AZWV)
	Erster Abschnitt Anerkennungsstelle und Zertifizierungsstellen
	Zweiter Abschnitt Zertifizierungsverfahren
	Dritter Abschnitt Übergangsregelungen, Inkrafttreten
	Anlage (zu § 13)

	III.150 Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für Arbeit zur Pflicht des Arbeitslosen, Vorschlägen des Arbeitsamtes zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten zu können (Erreichbarkeits-Anordnung – EAO)
	III.151 Verordnung über die ehrenamtliche Betätigung von Arbeitslosen
	III.177 Verordnung über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld

	IV SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
	IV Viertes Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung – (SGB IV)
	Erster Abschnitt Grundsätze und Begriffsbestimmungen
	Zweiter Abschnitt Leistungen und Beiträge
	Dritter Abschnitt Meldepflichten des Arbeitgebers, Gesamtsozialversicherungsbeitrag
	Vierter Abschnitt Träger der Sozialversicherung
	Fünfter Abschnitt Versicherungsbehörden
	Sechster Abschnitt Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises
	Siebter Abschnitt Aufbewahrung von Unterlagen
	Achter Abschnitt Bußgeldvorschriften
	Neunter Abschnitt Übergangs- und Außerkrafttretensvorschriften

	IV.17.1 Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV)

	V SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung
	V Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)– Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V)
	Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Zweites Kapitel Versicherter Personenkreis
	Drittes Kapitel Leistungen der Krankenversicherung
	Viertes Kapitel Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern
	Fünftes Kapitel Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
	Sechstes Kapitel Organisation der Krankenkassen
	Siebtes Kapitel Verbände der Krankenkassen
	Achtes Kapitel Finanzierung
	Neuntes Kapitel Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
	Zehntes Kapitel Versicherungs- und Leistungsdaten, Datenschutz, Datentransparenz
	Elftes Kapitel Straf- und Bußgeldvorschriften
	Zwölftes Kapitel Überleitungsregelungen aus Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlands
	Dreizehntes Kapitel Weitere Übergangsvorschriften

	V.2 Reichsversicherungsordnung(RVO)
	V.150g Verordnung zur Beteiligung von Patientinnen und Patienten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (Patientenbeteiligungsverordnung – PatBeteiligungsV)

	VI SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
	VI Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung – (SGB VI)
	Erstes Kapitel Versicherter Personenkreis
	Zweites Kapitel Leistungen
	Drittes Kapitel Organisation, Datenschutz und Datensicherheit
	Viertes Kapitel Finanzierung
	Fünftes Kapitel Sonderregelungen


	VII SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung
	VII Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII)– Gesetzliche Unfallversicherung –(SGB VII)
	Erstes Kapitel Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall
	Zweites Kapitel Prävention
	Drittes Kapitel Leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalls
	Viertes Kapitel Haftung von Unternehmern, Unternehmensangehörigen und anderen Personen
	Fünftes Kapitel Organisation
	Sechstes Kapitel Aufbringung der Mittel
	Siebtes Kapitel Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger mit anderen Leistungsträgern und ihre Beziehungen zu Dritten
	Achtes Kapitel Datenschutz
	Neuntes Kapitel Bußgeldvorschriften
	Zehntes Kapitel Übergangsrecht
	Elftes Kapitel Übergangsvorschriften zur Neuorganisation der gesetzlichen Unfallversicherung

	VII.9 Berufskrankheiten-Verordnung(BKV)
	VII.193 Verordnung über die Anzeige von Versicherungsfällen in der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung – UVAV)

	VIII SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe
	VIII Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII)
	Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Zweites Kapitel Leistungen der Jugendhilfe
	Drittes Kapitel Andere Aufgaben der Jugendhilfe
	Viertes Kapitel Schutz von Sozialdaten
	Fünftes Kapitel Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung
	Sechstes Kapitel Zentrale Aufgaben
	Siebtes Kapitel Zuständigkeit, Kostenerstattung
	Achtes Kapitel Kostenbeteiligung
	Neuntes Kapitel Kinder- und Jugendhilfestatistik
	Zehntes Kapitel Straf- und Bußgeldvorschriften

	VIII.94 Verordnung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für Leistungen und vorläufige Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe (Kostenbeitragsverordnung – KostenbeitragsV)

	IX SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
	IX Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (SGB IX)
	Teil 1 Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
	Teil 2 Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)

	IX Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Budgetverordnung – BudgetV)
	IX Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Frühförderungsverordnung – FrühV)
	IX Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation (Kraftfahrzeughilfe - Verordnung – KfzHV)
	IX Schwerbehinderten - Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
	IX Werkstättenverordnung (WVO)

	X SGB X: Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
	Zehntes Buch Sozialgesetzbuch– Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –(SGB X)
	Erstes Kapitel Verwaltungsverfahren
	Zweites Kapitel Schutz der Sozialdaten
	Drittes Kapitel Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten
	Viertes Kapitel Übergangs- und Schlussvorschriften


	XI SGB XI: Soziale Pflegeversicherung
	XI Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung –(SGB XI)
	Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Zweites Kapitel Leistungsberechtigter Personenkreis
	Drittes Kapitel Versicherungspflichtiger Personenkreis
	Viertes Kapitel Leistungen der Pflegeversicherung
	Fünftes Kapitel Organisation
	Sechstes Kapitel Finanzierung
	Siebtes Kapitel Beziehungen der Pflegekassen zu den Leistungserbringern
	Achtes Kapitel Pflegevergütung
	Neuntes Kapitel Datenschutz und Statistik
	Zehntes Kapitel Private Pflegeversicherung
	Elftes Kapitel Qualitätssicherung, Sonstige Regelungen zum Schutz der Pflegebedürftigen
	Zwölftes Kapitel Bußgeldvorschrift

	XI.44a Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG)

	XII SGB XII: Sozialhilfe
	XII Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe – (SGB XII)
	Erstes Kapitel Allgemeine Vorschriften
	Zweites Kapitel Leistungen der Sozialhilfe
	Drittes Kapitel Hilfe zum Lebensunterhalt
	Viertes Kapitel Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	Fünftes Kapitel Hilfen zur Gesundheit
	Sechstes Kapitel Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	Siebtes Kapitel Hilfe zur Pflege
	Achtes Kapitel Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	Neuntes Kapitel Hilfe in anderen Lebenslagen
	Zehntes Kapitel Einrichtungen
	Elftes Kapitel Einsatz des Einkommens und des Vermögens
	Zwölftes Kapitel Zuständigkeit der Träger der Sozialhilfe
	Dreizehntes Kapitel Kosten
	Vierzehntes Kapitel Verfahrensbestimmungen
	Fünfzehntes Kapitel Statistik
	Sechzehntes Kapitel Übergangs- und Schlussbestimmungen

	XII.28 Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG)
	XII.60 Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Eingliederungshilfe-Verordnung)
	XII.69 Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	XII.82 Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
	XII.90 Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

	XIII Besondere Teile des Sozialgesetzbuches nach § 68 SGB I
	XIII.1 Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
	Erster Abschnitt Leistungen
	Zweiter Abschnitt Organisation und Verfahren
	Dritter Abschnitt Bußgeldvorschriften

	XIII.2 Wohngeldgesetz (WoGG)
	Teil 1 Zweck des Wohngeldes und Wohngeldberechtigung
	Teil 2 Berechnung und Höhe des Wohngeldes
	Teil 3 Nichtbestehen des Wohngeldanspruchs
	Teil 4 Bewilligung, Zahlung und Änderung des Wohngeldes
	Teil 5 Kostentragung und Datenabgleich
	Teil 6 Wohngeldstatistik
	Teil 7 Schlussvorschriften
	Teil 8 Überleitungsvorschriften


	XIV SGG: Sozialgerichtsgesetz
	XIV Sozialgerichtsgesetz (SGG)
	Erster Teil Gerichtsverfassung
	Zweiter Teil Verfahren
	Dritter Teil Übergangs- und Schlußvorschriften


	Stichwortverzeichnis


